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Inhalt: 

Abberufung des Leiters des Sozialamtes, Herrn Thomas Kotzian, von der Funktion des 
Amtsleiters mit Wirkung vom 01.01.2009 

Wenn Kosten entstehen: 

Kosten 

      € 

Haushaltsstelle 

      

Haushaltsjahr 

       Mittel stehen zur Verfügung 

 Mittel stehen nicht zur Verfügung 

 Mittel stehen nur in folgender Höhe 
zur Verfügung: 

      € 

Deckungsvorschlag: 

      

Beschlussvorschlag: 

Der Kreistag beschließt die Abberufung des Leiters des Sozialamtes, Herrn Thomas Kotzi-
an, von der Funktion des Amtsleiters mit Wirkung vom 01.01.2009 und beauftragt den Land-
rat, die Abberufung zu vollziehen. 

zuständiges Amt:      
Personalreferat  Rotraut Reimuth  Marita Rudick  Klemens Schmitz 
  Amts-/Referatsleiter  Dezernent  Landrat 
 
abgestimmt mit Dez./Amt/Ref.: Name Unterschrift 

Dezernent II Lothar Thiele       
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Begründung: 
 
 
Gem. § 21 Abs. 5 der Hauptsatzung des Landkreises Uckermark in der Fassung der 
1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des Landkreises Uckermark (1. Ände-
rungssatzung – Hauptsatzung ) vom 14.11.2005 erfolgt die Berufung und Abberufung 
der Amtsleiter und Dezernenten auf Beschluss des Kreistages durch den Landrat. 
 
Herr Thomas Kotzian ist Leiter des Sozialamtes. Herr Kotzian hat darum gebeten, 
von den Aufgaben des Amtsleiters entbunden zu werden. Er ist Jurist und ist nach 
ca. 2 Jahren in der Funktion des Amtsleiters zu der Erkenntnis gekommen, dass ihm 
die Aufgaben eines Juristen aufgrund seiner Ausbildung und der Erfahrungen per-
sönlich näher liegen. 
 
Dem Wunsch von Herrn Kotzian sollte entsprochen werden. Es ergibt sich eine    
übergangslose Einsatzmöglichkeit als Jurist im Amt zur Grundsicherung für Arbeitsu-
chende. 
 
Die Stelle des Leiters des Sozialamtes wird öffentlich ausgeschrieben. 


